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Leitartikel  

Wie kann 

der öffentliche Verkehr 

zum Klimaschutz beitragen? 

Von Dr. Peter Füglistaler, Bern, 

Direktor des Bundesamts für Verkehr 

(BAV) der Schweiz. 

Sowohl die Europäische Union wie 

auch die Schweiz haben sich ehrgei-

zige Klimaziele gesetzt. Per 2050 soll 

unter dem Strich kein Kohlendioxid 

mehr ausgestoßen werden. Dies erfor-

dert ein breites Bündel von Maßnah-

men. Beim Verkehr bestehen große 

Erwartungen an den öffentlichen Ver-

kehr (öV) und insbesondere an die Ei-

senbahn als dessen Rückgrat. Dies zu 

Recht: Der öffentliche Verkehr ist im 

Durchschnitt rund dreimal energieeffi-

zienter als der motorisierte Individual-

verkehr; beim Güterverkehr beträgt 

der Unterschied sogar das Fünf- bis 

Zehnfache. Bahn und Bus sind un-

schlagbar als effizientes, klimafreund-

liches Massentransportmittel. In der 

Schweiz bezieht die Bahn ihren Strom 

weitgehend aus kohlendioxidfreier 

Wasserkraft, und die Busse des öV 

werden schrittweise elektrifiziert. 

Damit der öffentliche Verkehr einen 

spürbaren Beitrag zur Verringerung 

der Kohlendioxid-Emissionen des 

Gesamtverkehrs leisten kann, sind 

große Anstrengungen nötig. Der An-

teil (ĂModal Splitñ) des öV am gesam-

ten Personenverkehr beträgt in der 

Schweiz heute 28 Prozent. Der Anteil 

der Schiene am gesamten Güterver-

kehr beläuft sich auf gut 35 Prozent. 

Schon nur die Steigerung um einige 

wenige Prozentpunkte erfordert be-

trächtliche Geldmittel, Maßnahmen 

und Eingriffe. Dies auch deshalb, 

weil sich der Gesamtverkehr nach der 

Bewältigung der Corona-Pandemie 

erholen und mit dem Wachstum von 

Wirtschaft und Bevölkerung weiter 

zunehmen wird. 

 

Dr. Peter Füglistaler; 

Foto: Béatrice Devènes / © BAV. 

Es sind deshalb alle Beteiligten gefor-

dert, sich nach der Decke zu strecken. 

Von Seiten des Bundes sind wir in der 

Schweiz in vielfältiger Weise aktiv: 

¶ Die Umsetzung der vom Parlament 

beschlossenen Eisenbahn-Ausbau-

Programme läuft auf hohen Touren, 

und Vorbereitungsarbeiten für ei-

nen nächsten Ausbauschritt sind 

im Gang. Jährlich wird über eine 

Milliarde Franken in den Ausbau 

des Schienennetzes investiert, 

weitere drei Milliarden Franken 

fließen in den Substanzerhalt und 

die Erneuerung des Bestandsnet-

zes. Die Investitionen der Schweiz 

ins Bahnnetz liegen damit weit 

über denjenigen in allen Ländern 

der EU. 

¶ Die beschlossenen Maßnahmen zur 

Stärkung der Bahn im Güterver-

kehr durch die Alpen zeigen mess-

bare Erfolge. Die Zahl der alpen-

querenden Fahrten im Schwerver-

kehr konnten von 1,4 Millionen 

im Jahr 2000 auf 843 000 Fahrten 

im Jahr 2020 reduziert werden. 

Der Schienenanteil beträgt damit 

71 Prozent. Mit  dem Verlagerungs-

bericht 2021 wird die Regierung 

(Bundesrat) über Maßnahmen für 

die weitere Stärkung der Verlage-

rung entscheiden, insbesondere 

Stoßrichtungen zur Weiterentwick-

lung der Lastwagen-Maut (ĂLeis-

tungsabhängige Schwerverkehrs-

abgabeñ, LSVA). Im Fokus sind 

auch Maßnahmen zur Stärkung 

der europäischen Schienengüter-

verkehrskorridore. Dazu gehört 

beispielsweise die Kapazitäts- 

sicherung für den internationalen 

Schienengüterverkehr auf den Zu-

laufstrecken zur Neuen Eisenbahn-

Alpentransversalen (NEAT) mit 

den Basistunnels an Gotthard und 

Lötschberg. 

¶ Die Schweiz hat den Schutz der 

Anwohner weiter verstärkt und die 

Durchfahrt alter, lärmiger Güter-

wagen per Anfang 2020 verboten. 

Dies erhöht die Akzeptanz eines 

weiteren Bahnausbaus. Die Maß-

nahme ist abgestimmt mit ähnli-

chen Bestrebungen in der EU und 

insbesondere in Deutschland. Das 

Verbot konnte ð allen Unkenrufen 

zum Trotz ð ohne Probleme und 

Verluste von Schienenverkehren 

umgesetzt werden. 

Im Wissen darum, dass der Klima-

schutz eine grenzüberschreitende He-

rausforderung ist, und dass die EU die 

Bahn europaweit fördern will,  sind wir 

auch auf internationaler Ebene aktiv: 

¶ Die Schweiz bringt sich in die Ini-

tiative der Niederlande zur Förde-

rung des internationalen Schienen-

personenverkehrs im Rahmen einer 

dafür kreierten europäischen Platt-

form ein. Das Bundesamt für Ver-

kehr (BAV) leitet eine Arbeits-

gruppe, welche sich für ein durch-

gehendes, kundenfreundliches in-

ternationales Ticketing sowie wei-

tere Verbesserungen für Fahrgäste 

im europäischen Schienenverkehr 

einsetzt. >> 
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¶ Weiter arbeitet das BAV bei der 

Konkretisierung der Initiative 

ĂTEE 2.0ñ (Trans-Europ-Express 

2.0) mit. Diese wurde letztes Jahr im 

Rahmen der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft angestoßen. 

Sie sieht vor, die grenzüberschrei-

tenden Bahnverbindungen in Eu-

ropa zu stärken. Angedacht ist ein 

Netzwerk von Knoten, Korridoren 

und länderübergreifenden Verbin-

dungen mit Taktfahrplªnen (ĂEu-

ropataktñ). Dabei sollen Züge des 

TEE-2.0-Konzepts längere Fahrten 

ohne Umsteigen ermöglichen. Das 

BAV kann mit seiner langjährigen 

Erfahrung in der Planung ange-

botsorientierter Taktfahrpläne und 

den schweizerischen Instrumenten 

der Trassensicherung einen wert-

vollen Beitrag leisten. 

¶ Das BAV arbeitet auch an einer 

möglichst raschen Umsetzung der 

technischen Säule des 4. EU-Bahn-

pakets, damit der grenzüberschrei-

tende Bahnverkehr weiter verein-

facht und gestärkt werden kann. 

¶ Mittelfristig können europäische 

Angebote im Tages- und Nacht-

zugverkehr nur verbessert werden, 

wenn der Netzzugang in allen Län-

dern möglich wird. Hier bestehen 

in der Schweiz noch Ängste, ob 

diese Verkehre ins nationale Sys-

tem integriert werden können. 

Ebenso gefordert sind die Bahnunter-

nehmen: Sie müssen ihre Angebote 

weiter verbessern und die Bahn mo-

dernisieren. Wichtige Herausforde-

rungen sind: 

¶ Gewährleistung der Sicherheit 

und der Pünktlichkeit 

¶ Vereinfachung der Tarifsysteme 

und des Ticketkaufs, gerade auch 

im internationalen Verkehr und 

mit Nutzung der neuen digitalen 

Möglichkeiten. 

¶ Innovationen beim Komfort für 

die Fahrgäste. 

¶ Modernisierung und technische 

Weiterentwicklung, etwa bei der 

automatischen Kupplung im Gü-

terverkehr und natürlich bei der 

Energieeffizienz in allen Berei-

chen. 

Die Arbeiten laufen. Sie werden einen 

wichtigen Beitrag leisten zum Klima-

schutz. Damit die ambitionierten Kli-

maziele erreicht werden können, wird 

die Politik kaum darum herumkom-

men, auch kontroverse Themen wie 

ein Mobility Pricing, Kohlendioxid-

Abgaben oder den Einbezug von ex-

ternen Kosten in die Verkehrswege-

richtlinie aufzunehmen. Nur mit sol-

chen ergänzenden Preismaßnahmen 

lässt sich das Mobilitätsverhalten der 

Bevölkerung nachhaltig beeinflussen. 

Europäische 

Verkehrspolitik  

Einigung beim 

Europäischen Klimagesetz 

Die Verhandlungsführer des Rates der 

Umweltminister und des Europäischen 

Parlaments haben am 21. April 2021 

(einen Tag vor dem Klimagipfel des 

Präsidenten der USA, siehe Bericht 

unter Nachhaltigkeit auf Seite 13) eine 

Einigung erzielt, mit der das Ziel einer 

klimaneutralen EU bis 2050 und die 

Zielvorgabe, die Netto-Treibhausgas-

emissionen (Emissionen nach Abzug 

des Abbaus) bis 2030 gegenüber 1990 

um mindestens 55 Prozent zu senken, 

rechtlich verankert werden. Es bleibt 

also bei der Position, auf die sich die 

EU-Umweltminister am 17. Dezem-

ber 2020 geeinigt hatten (siehe Folge 

120 der GRV-Nachtrichten, Seite 5). 

Das Europäische Klimagesetz dient 

der Umsetzung des Green Deal (siehe 

Folge 117 der GRV-Nachrichten, 

Seite 5ff). 

Damit bis 2030 ausreichende Anstren-

gungen zur Vermeidung von Emissio-

nen unternommen werden, wurde für 

den Beitrag, der durch Entnahme von 

Kohlendioxid aus der Atmosphäre zum 

Nettoziel geleistet wird, ein Höchst-

wert von 225 Millionen Tonnen Koh-

lendioxid-Äquivalente eingeführt. In 

der Einigung ist auch, gemäß der Po-

sition des Parlaments, die Einrichtung 

eines wissenschaftlichen Beirats für 

Klimaschutz vorgesehen, dem 15 

hochrangige Sachverständige unter-

schiedlicher Nationalität angehören 

sollen. 

Die Kommission soll auch ein indika-

tives EU-Treibhausgasbudget für den 

Zeitraum 2030 bis 2050 veröffentli-

chen, was auch das Klimaziel für das 

Jahr 2040 beeinflussen kann, laut Kli-

magesetz muss es spätestens im Jahr 

2024 fixiert werden. 

Zu der Einigung erklärte Bundesum-

weltministerin Svenja Schulze: ĂDas 

neue EU-Klimagesetz ist mehr als nur 

richtungweisend. Es macht den Klima-

schutz in der EU verbindlich und un-

umkehrbar. Erstmals werden die Kli-

maziele im Europarecht verankert. Das 

heißt: Die EU richtet ihre gesamte Po-

litik  darauf aus, bis 2050 treibhausgas-

neutral zu werden. Damit leistet Europa 

einen wichtigen Beitrag, um einen ge-

fährlichen Klimawandel abzuwenden 

und das Pariser Abkommen zu erfüllen. 

Für Deutschland bedeutet der Be-

schluss, dass auch wir unser Tempo 

beim Klimaschutz deutlich erhöhen 

werden. Der Ausbau von Sonnen- und 

Windkraft muss beschleunigt werden, 

der Kohleausstieg wird schneller kom-

men als bisher geplant. Die EU hat mit 

einem starken Beschluss vorgelegt. 

Jetzt kommt es darauf an, dass auch 

die anderen großen Volkswirtschaften, 

allen voran die USA und China, ihre 

Klimaziele engagiert anheben.ñ 

Am 24. Juni 2021 hat das Europäische 

Parlament das Gesetz verabschiedet. 

Am 14. Juli 2021 will  die Kommission 

ihr Klimaschutzpaket ĂFit f¿r das 55-

Prozent-Zielñ vorschlagen. 

Europäisches Jahr 

der Schiene eingeläutet 

Die Europäische Kommission und die 

portugiesische Ratspräsidentschaft ha-

ben am 29. März 2021 in Lissabon das 

Europäisches Jahr der Schiene feier-

lich eingeläutet. An dieser virtuellen 

Auftaktveranstaltung nahmen über 

500 Interessierte teil. Mit diesem 

ĂEuropean Year of Railñ will die EU 

mehr Menschen zum Umstieg auf die 

Bahn bewegen und mehr Güter von 

der Straße auf die Schiene verlagern. 

Als symbolischste Initiative wurde bei 

dieser Feier der ĂConnecting Europe 

Expressò (europªischer Verbindungs-

Express) vorgestellt. Am 2. September 

soll dieser Zug in Lissabon starten, um 

nach über 40 Halten in 26 Ländern am 

7. Oktober 2021 das Ziel Paris zu er-

reichen. Der Zug soll die Vorzüge der 

http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn120b.pdf#page=5
http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn117b.pdf#page=5
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Eisenbahn für Reisende, Güter und die 

Umwelt verdeutlichen. Das Projekt 

wird auch die Wichtigkeit der Finanzie-

rung nachhaltiger Infrastrukturen ð 

wie der Schiene ð aufzeigen. Als Teil 

des nächsten langfristigen EU-Budgets 

2021 bis 2027 ist in der neuen Con-

necting Europe Fazilität (CEF) dafür 

ein Betrag von 33,7 Milliarden Euro 

vorgesehen. 

Da alle Bahngesellschaften wegen der 

Corona-Krise große Verluste hinneh-

men müssten, sei dieses europäische 

Jahr besonders wichtig, Ădenn es ist 

ein klares Bekenntnis zur Schiene und 

zeigt: Wenn es um Klima- und Um-

weltschutz geht, sind wir  unschlagbarñ, 

äußerte DB-Chef Richard Lutz am 

29. März. Das ĂEuropean Year of Railñ 

sei aber auch ein Statement gegen Gren-

zen im vereinten Europa und ein Zei-

chen für mehr Miteinander, so Lutz. 

Die Vorsteherin des Eidgenössischen 

Departements für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK), 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga, 

nahm gemeinsam mit SBB-Chef Vin-

cent Ducrot an der Veranstaltung teil. 

Die Schweiz begrüßt die europäische 

Initiative. Die Schweizer Klimaziele 

beabsichtigen, per 2050 unter dem 

Strich kein Kohlendioxid mehr auszu-

stoßen. Damit diese Ziele erreicht 

werden können, soll die Bahn in der 

Mobilität eine noch stärkere Rolle 

übernehmen. 

ĂDas Europªische Jahr der Schiene ist 

ein starkes Signal der EU und der 

Mitgliedsstaaten für die Bedeutung 

des Bahnsektors in der Mobilitäts-

wendeñ, betonte der Chef der Öster-

reichischen Bundesbahnen (ÖBB), 

Andreas Matthä. ĂNur durch eine 

konsequente Verlagerung des Güter-

verkehrs auf die Schiene und den Aus-

bau des internationalen Schienenper-

sonenfernverkehrs kann Europa seine 

Klimaziele erreichen und den europä-

ischen Green Deal zu einem Gesamt-

erfolg machen.ñ Die ¥BB wollen im 

Mobilitätsbereich bereits 2030 klima-

neutral sein, europaweit ist dieses Ziel 

für 2050 vorgesehen (siehe Bericht 

oben). 

Als Ergänzung zur Aktivität der Euro-

päischen Kommission hat die CER 

(Community of European Railway and 

Infrastructure Companies, 

Gemeinschaft der Europäischen Bah-

nen und Infrastrukturgesellschaften) 

am 31. März 2021 die Kampagne 

ĂFuture is Railò (die Zukunft heißt 

Eisenbahn) gestartet, welche die Ei-

senbahn in der EU als das intelligen-

teste, sauberste und stark vernetzte 

Verkehrsmittel präsentieren soll. Die 

CER ist überzeugt, dass es möglich 

ist, in der EU mehr zu transportieren 

und dabei die Klimaziele des Green 

Deals zu erfüllen. Daher ist es das 

Ziel für 2030, dass doppelt so viele 

Fahrgäste mit der Eisenbahn reisen 

und mindestens 30 Prozent des Güter-

verkehrs auf der Schiene erfolgen. 

Verkehrspolitik in 

Deutschland 

Fragen an die Parteien 

zur Bundestagswahl 

Die GRV hat den aktuell im Bundestag 

vertretenen Parteien am 12. April  2021 

neun Fragen gestellt, mit Frist zur Be-

antwortung bis 12. Mai, damit die Ant-

worten in dieser Folge der GRV-Nach-

richten und damit vor der Bundestags-

wahl am 26. September veröffentlicht 

werden können. Zusammen mit den 

Fragen hat der Vorstand der GRV 

einige ĂSpielregelnñ festgelegt (siehe 

nachstehender Kasten). 

Für die Beantwortung unserer Fra-

gen baten wir die Parteien um die 

Einhaltung folgender Grundsätze: 

¶ Die Antworten sollen in Folge 121 

der GRV-Nachrichten im Juli 2021 

erscheinen. Daher benötigen wir 

Ihre Antwort bis Mittwoch, den 

12. Mai 2021. 

¶ Wir  haben ein Platz-Problem in den 

GRV-Nachrichten. Deswegen 

muss der Umfang der Antworten 

(in der Summe über alle Fragen) 

auf 4000 Zeichen (inklusive Leer-

zeichen) pro Partei beschränkt 

werden. Abkürzungen und Kurz-

schreibweisen werden in den 

GRV-Nachrichten grundsätzlich 

ausgeschrieben, maßgeblich ist die 

Zeichenanzahl nach Lektorat. Ant-

worten, die (in der Summe über al-

le Fragen) den vorgegebenen Um-

fang überschreiten, werden von der 

Redaktion der GRV-Nachrichten 

nach eigenem Ermessen gekürzt. 

¶ Angefragt werden die in der lau-

fenden Legislaturperiode im Bun-

destag vertretenen Fraktionen. So-

fern die CSU zu einzelnen Fragen 

eine andere Antwort als ihre 

Schwesterpartei CDU geben 

möchte, räumen wir dafür (und 

nur dafür) bis zu 400 Zeichen zu-

sätzlich ein. 

¶ Wir möchten ausschließlich erfah-

ren, was Ihre Partei auf unsere Fra-

gen antwortet, keine darüberhin-

ausgehenden Präsentationen zu 

Ihrem Programm, und keine 

  

Sitzungsort des Deutschen Bundestags: Reichstagsgebäude in Berlin am 19. Juni 2020; 

Foto: Achim Melde © Deutscher Bundestag. 
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Äußerungen zur Politik aktueller 

oder früherer Regierungen oder zu 

den (vermuteten) Programmen der 

anderen Parteien. Wir behalten 

uns daher vor, über unsere Fragen 

hinausgehende Antworten heraus-

zustreichen. 

¶ Die Redaktion der GRV-Nach-

richten empfiehlt gendersensible 

Formulierungen unter Einhaltung 

der einschlägigen Rechtschreibre-

geln. Texte mit Großbuchstaben 

bzw. Sonderzeichen inmitten von 

Wörtern werden vom Lektorat 

ohne weitere Rücksprache korri-

giert; dabei werden möglichst we-

nige Wörter geändert, was zu ge-

nerischer (maskuliner) Schreib-

weise führen kann. 

Von 5 der 6 angeschriebenen Parteien 

erfuhren wir, dass sie sich mit anderen 

Parteien für den diesjährigen Wahl-

kampf auf ein geändertes Verfahren 

hinsichtlich der Beantwortung soge-

nannter ĂWahlpr¿fsteineñ verstªndigt 

hätten. Die Fragen mussten deswegen 

auf Online-Formularen auf den Inter-

netseiten der beteiligten Parteien ein-

getragen werden. Die Anzahl der Fra-

gen wurde auf acht begrenzt, jede 

Frage durfte nur maximal 300 Zeichen 

lang sein. Die Beantwortung soll ab 

dem 1. Juli 2021 erfolgen, wobei die 

Parteien sich bemühen wollten, die 

Fragen innerhalb von vier Wochen zu 

beantworten. 

Leider waren die Online-Formulare 

nicht identisch aufgebaut. So hat eine 

Partei Überschriften zu den einzelnen 

Fragen vorgesehen (über die 300 Zei-

chen Maximallänge je Frage hinaus), 

eine andere Partei verlangte eine Zu-

ordnung der Fragen zu ein oder zwei 

politischen Ressorts. Für die Anforde-

rungen, die wir als Fragenstellende in 

den ĂSpielregelnñ formuliert hatten, 

bot nur eine (dritte) Partei eine Einga-

bemöglichkeit in einem Bemerkungs-

feld; wir haben diese Spielregeln da-

her allen Parteien nochmals in einer 

parallelen E-Mail übermittelt. 

Das ursprüngliche Ziel, Ihnen in der 

letzten gedruckten Ausgabe der GRV-

Nachrichten vor der Bundestagswahl 

die Positionen der Parteien zu ver-

kehrspolitischen Fragen der GRV zu 

präsentieren, ist damit leider nicht 

möglich. Die Redaktion hat sich daher 

entschlossen, auf das flexiblere 

Instrument des Supplements zu den 

GRV-Nachrichten auszuweichen. Wir 

veröffentlichen in dieser gedruckten 

Folge der GRV-Nachrichten daher zu-

nächst die (ursprünglichen, das heißt 

nicht gekürzten) Fragen der GRV, und 

reichen die Antworten der Parteien in 

einem Supplement nach. Eine Vorab-

Version des Supplements steht jetzt 

schon bereit, hierin können Sie sehen, 

wie wir die einzelnen Fragen auf je-

weils maximal 300 Zeichen gekürzt 

haben. Den Parteien haben wir zur Be-

antwortung eine erneute Frist gesetzt, 

Abgabeschluss für die Antworten ist 

nunmehr der 29. Juli 2021. Zirka am 

1. August wird dann das vorläufige 

Supplement durch eine endgültige 

Version mit den Antworten der Par-

teien ersetzt. Das Supplement können 

Sie hier herunterladen. 

Nachstehend die Fragen, wie sie den 

Parteien / Fraktionen ursprünglich ge-

stellt wurden, sowie die jeweilige Po-

sition der GRV dazu. 

1. Externe Kosten: 

a) Die fehlende Anlastung Externer 

Kosten verzerrt den Wettbewerb zwi-

schen den einzelnen Verkehrsträgern. 

Eine nicht optimale Arbeitsteilung ist 

die Folge, mit negativen Auswirkun-

gen wie der Verschwendung von Res-

sourcen (insbesondere Energie und 

Flächen), Verstärkung des Klimawan-

dels durch Treibhausgase, Schädigung 

von Flora und Fauna, Belästigung der 

Menschen durch Lärm und Abgase, 

sowie vielen Toten und Verletzten 

durch Unfälle. Streben Sie eine Re-

duktion bzw. verursachungsgerech-

te Anlastung der Externen Kosten 

an, und mit welchen Maßnahmen? 

Position der GRV: Die Externen Kos-

ten müssen möglichst schnell verursa-

chungsgerecht angelastet werden. Da-

bei ist es ausdrücklich nicht das Ziel, 

zusätzliche Einnahmen für den Staat 

zu generieren ð die Bürgerinnen und 

Bürger (sowie die gewerbliche Wirt-

schaft) sollen an anderer Stelle geeig-

net entlastet werden, so dass auch so-

ziale Verwerfungen vermieden werden 

können. 

2. Bau von Verkehrsinfrastruktur:  

a) Seit Bestehen der Bundesrepublik 

Deutschland wurde das Straßennetz 

sehr stark ausgebaut. Sehen Sie einen 

Nachholbedarf bei den anderen 

Verkehrsträgern, und wenn ja, wie 

wollen Sie diesen abbauen? 

Position der GRV: Ein starker Nach-

holbedarf besteht bei den Eisenbahnen. 

Gemäß den Zielen des Deutschland-

takts dienen Neu- und Ausbauten von 

Bahnstrecken sowohl der Beseitigung 

von Kapazitätsengpässen als auch der 

Erzielung optimaler Kantenzeiten zwi-

schen den Knoten, um so netzweit gute 

Anschlussverbindungen zu gewähr-

leisten (ĂDeutschlandtaktñ). In der 

Luftfahrt und der Binnenschifffahrt 

besteht kein Bedarf zur Kapazitäts-

ausweitung mehr. 

b) Der Bau neuer Verkehrswege löst 

immer wieder Widerstände in der Be-

völkerung aus, oftmals nach dem Prin-

zip ĂHeiliger Sankt Florian, schon 

mein Haus, z¿ndó andere anñ. Bei-

spielsweise ist der geplante Ausbau 

der Bahnstrecken im Korridor zwi-

schen Hamburg und Hannover (Stich-

wort ĂAlpha Eñ) unterdimensioniert. 

Wie wollen Sie sicherstellen, dass 

Einzelinteressen nicht vor dem Ge-

meinwohl stehen? 

Position der GRV: Die GRV hält die 

Praxis in Frankreich für vorbildlich: 

Nach der Ăd®claration d'utilit® publi-

queñ durch den Staatsprªsidenten 

kann es bei Klagen nicht mehr um das 

Ob eines Projektes gehen, sondern nur 

noch um Ausgleichsmaßnahmen bzw. 

Entschädigungszahlungen, so dass der 

Bau der Projekte nicht unnötig aufge-

halten werden kann. In einem födera-

len Staat wie der Bundesrepublik 

Deutschland ist dies etwas schwieri-

ger, aber grundsätzlich sollte bei allen 

Eisenbahnprojekten des Bundesver-

kehrswegeplan das Baurecht nicht 

nur durch Verwaltungsakt, sondern 

als Norm (Beschluss der Legislative) 

geschaffen werden. Das im Jahr 2020 

beschlossene ĂMaÇnahmengesetzvor-

bereitungsgesetzñ geht in die richtige 

Richtung. 

c) Bei Bahnprojekten erfolgt die 

konkrete Bauplanung erst, wenn auch 

die Finanzierung des anschließenden 

Baus geregelt ist. Im Gegensatz dazu 

wird bei Straßenbauprojekten häufig 

Ăauf Vorratñ geplant, so dass bei Ver-

zögerungen beim Bau eines Projekts 

die bewilligten Finanzmittel kurzfris-

tig zu anderen Projekten umgeschich-

tet werden können. Streben Sie eine 

http://www.grv-ev.de/grvn/supplement/s121a.pdf
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entsprechende Vorgehensweise 

auch für Bahnprojekte an? 

Position der GRV: Es sollten möglichst 

schnell für alle im vordringlichen Be-

darf des Bundesverkehrswegeplans 

enthaltenen Eisenbahnprojekte Pla-

nungsmittel bereitgestellt werden, so 

dass mit dem Aufbau eines Planungs-

vorrats begonnen werden kann. 

3. Sicherheit im Straßenverkehr: 

a) Frage zur Neufassung der Straßen-

verkehrsordnung (StVO) 

Hinweis: Nachdem sich Bundesver-

kehrsministerium und Bundesrat an 

16. April 2021 doch noch auf einen 

Kompromiss geeinigt hatten (siehe se-

parater Bericht in diesem Kapitel auf 

Seite 8), und eine Beschränkung auf 

8 Fragen einzuhalten war, wurde auf 

die Stellung dieser Frage verzichtet. 

b) Der Deutsche Verkehrssicherheits-

rat (DVR) fordert ein generelles Tem-

polimit auf Autobahnen, die Deutsche 

Verkehrswacht fordert dazu einen ent-

sprechenden Feldversuch, und selbst 

der Allgemeine Deutsche Automobil-

Club (ADAC) positioniert sich inzwi-

schen ausdr¿cklich Ăneutralñ. Welche 

Höchstgeschwindigkeiten sollen 

nach Ihren Vorstellungen auf den 

verschiedenen Straßentypen gelten? 

Position der GRV: Ein Tempolimit von 

120, höchstens 130 Stundenkilometern 

(bei hoher Verkehrsbelastung sowie an 

gefährlichen Stellen auch weniger) auf 

Bundesautobahnen und vergleichbar 

ausgebauten Straßen für überfällig. 

Auf Straßen außerhalb geschlossener 

Ortschaften soll die zulässige Höchst-

geschwindigkeit im Regelfall 80 Stun-

denkilometer betragen, 100 Stundenki-

lometer nur noch ausnahmsweise auf 

besonders gut ausgebauten Straßen. 

4. Eisenbahn-Unternehmen 

des Bundes: 

a) Artikel 87e, Absatz 3, Satz 1 des 

Grundgesetzes lautet: ĂEisenbahnen 

des Bundes werden als Wirtschafts-

unternehmen in privat-rechtlicher 

Form gef¿hrt.ñ Welche Autonomie 

der Unternehmensführung der 

Deutschen Bahn AG leitet sich Ihrer 

Auffassung nach aus dieser Verfas-

sungsbestimmung ab? 

Position der GRV: Die Autonomie des 

Unternehmens ist uneingeschränkt zu 

respektieren. Diese 

Verfassungsbestimmung macht zudem 

transparent, was ein Unternehmen 

selbst leisten kann, und wo ergän-

zende politische Entscheidungen ge-

boten sind. Die GRV lobt die daraus 

abgeleiteten Entscheidungen der Bun-

despolitik in den vergangenen Legis-

laturperioden zur Finanzierung der 

Eisenbahninfrastruktur (Leistungs- 

und Finanzierungs-Vereinbarungen 

LuFV). 

b) Manche Strukturen des DB-

Konzerns waren im Hinblick auf ei-

nen möglichen Börsengang entwi-

ckelt. So wurde als Substruktur die 

DB Mobility Logistics AG geschaf-

fen, und nach der Absage des Börsen-

gangs (Finanzkrise 2008/2009) 2016 

wieder aufgelöst. Welche weitere 

Entwicklung des DB-Konzerns 

streben Sie an, und welche Institu-

tionen sollen hier die Entscheidun-

gen treffen? Auf welche Rahmen-

bedingungen ist Rücksicht zu neh-

men? 

Position der GRV: Der DB-Konzern 

sollte sich auf sein Kerngeschäft kon-

zentrieren, und das ist die Eisenbahn 

in Deutschland. Der Schienengüter- 

verkehr muss dabei europäisch gedacht 

werden. Ein weiteres Engagement im 

Logistik-Geschäft (DB Schenker) muss 

dem Schienengüterverkehr erkennbare 

Vorteile bringen, andernfalls fehlt die 

Legitimation für eine Fortsetzung der 

Beteiligung eines Staatsunternehmens 

in diesem Geschäftsfeld. Die Veräuße-

rung nicht länger benötigter Unter-

nehmensteile sollte aber erst dann er-

folgen, wenn sich dafür ein guter Er-

lös erzielen lässt. Den richtigen Zeit-

punkt dafür zu erkennen, ist Sache 

der Organe der DB AG. Die GRV 

steht zum integrierten DB-Konzern. 

Eine Zersplitterung der Eisenbahnen 

des Bundes in Infrastruktur- und Ver-

kehrsunternehmen lehnt die GRV ab. 

c) In manchen Großstädten und Ober-

zentren halten keine Fernverkehrs-

züge, zudem sind manche Fremden-

verkehrsregionen in Deutschland nicht 

befriedigend angebunden. Auch beim 

europäischen Weitstreckenverkehr 

(Tag- und Nachtzüge) stehen Wünsche 

im politischen Raum. Halten Sie dies-

bezüglich zusätzliches staatliches 

Engagement für geboten, und wenn 

ja mit welchen Instrumenten? >> 

  

Die GRV hält Fernverkehrszüge 

auch abseits der Hauptverkehrsmagistralen für erforderlich ð der Bund sollte dies fördern; 

im Bild ein Intercity 2 nach Norddeich Mole im Hauptbahnhof von Magdeburg; 

Foto: DB AG / Volker Emersleben. 
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Position der GRV: Der Staat sollte 

solche Verkehre bezuschussen, ohne 

in die funktionierenden bestehenden 

Verkehre einzugreifen. Dies könnte 

durch zweckgebundene Zuschüsse zur 

Fahrzeuganschaffung sowie einer Be-

zuschussung der Infrastrukturnut-

zungsentgelte (vergleichbar der Bezu-

schussung im Schienengüterverkehr) 

erfolgen. Eine Vergabe von Linienbün-

deln mit der Quersubventionierung 

unwirtschaftlicher, aber staatlich ge-

wünschter Linien durch aufkommens-

starke Linien ist abzulehnen, weil dies 

einer einseitigen Sondersteuer auf die 

Eisenbahn gleichkäme, und so die 

ebenso wichtige Verkehrsverlagerung 

auf die Schiene konterkariert würde. 

Einigung zur Novelle der 

Straßenverkehrsordnung 

Am 28. April 2020 trat eine Novelle 

der Straßenverkehrsordnung (StVO) in 

Kraft. Die umfangreichen Änderungen 

sollten vor allem die Sicherheit für Zu-

fußgehende sowie Fahrradfahrerinnen 

und -fahrer verbessern (siehe Folge 

118 der GRV-Nachrichten, Seite 19). 

Durch nachlässige Arbeit im Bundes-

verkehrsministerium gelangten Form-

fehler in den Verordnungstext, so dass 

die aktualisierte StVO ausgesetzt wer-

den musste. Konkret fehlte in der Ein-

gangsformel der Verweis, auf Grund-

lage welchen Gesetzes die Verordnung 

erlassen wurde. Die Behebung dieses 

Mangels wurde monatelang dadurch 

blockiert, dass einige Beteiligte ð 

vornean Bundesverkehrsminister An-

dreas Scheuer ð dieses Versäumnis 

auszunutzen versuchten, um eine Ab-

milderung durchzudrücken (es ist der 

Gedanke nicht ganz abwegig, dass 

das Bundesverkehrsministerium ab-

sichtlich schlampig gearbeitet haté) 

(siehe Folge 119 der GRV-Nachrich-

ten, Seite 17). 

Auf Vermittlung der amtierenden 

Vorsitzenden der (Länder-)Verkehrs-

ministerkonferenz (VMK),  der Bremer 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 

Mobilität, Stadtentwicklung und Woh-

nungsbau, Dr. Maike Schaefer, haben 

Bundesländer und Bundesverkehrs-

ministerium inzwischen einen Kom-

promiss gefunden. Auf der VMK am 

15. und 16. April  2021 wurde beschlos-

sen, die ursprünglich verabredeten 

Fahrverbote (zeitweiser Führerschein-

entzug) bei erheblichen Geschwindig-

keitsübertretungen nicht umzusetzen, 

dafür aber die Bußgelder für Raserei 

empfindlich zu erhöhen (teilweise zu 

verdoppeln). Alle übrigen Punkte der 

Novelle, die für mehr Sicherheit vor 

allem für den Fahrradverkehr beitra-

gen, sollen nun wirksam in Kraft ge-

setzt werden. 

 

Die Bremer Senatorin für Klimaschutz, 

Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau, Dr. Maike Schaefer; 

Foto: Tristan Vankann / © Bremer Senat. 

In der ursprünglichen Novelle waren 

Bußgelderhöhungen nur für Ănormaleñ 

Pkw (mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht von bis zu 3,5 Tonnen) bei 

Geschwindigkeitsüberschreitungen 

bis 20 Stundenkilometer geplant; hier 

war jeweils eine Verdoppelung ge-

plant, und die soll es nun auch geben. 

Für stärkere Übertretungen waren in 

der gescheiterten Novelle keine Buß-

gelderhöhungen geplant ð hier sollten 

ja die verschärften Fahrverbote greifen. 

In dem nun vorliegenden Entwurf zur 

Reform der Bußgeldkatalog-Verord-

nung (BKatV) sollen auch hier spürbar 

höhere Bußgelder fällig werden. In 

gleicher Weise sollen nun auch für 

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und Pkw 

mit Anhänger, sowie für Fahrzeuge mit 

gefährlichen Gütern und Passagier-

busse die Bußgelder bei Übertretung 

der erlaubten Geschwindigkeit stark 

angehoben; für diese Fahrzeugkatego-

rien war in der letztjährigen Version 

gar keine Erhöhung gegenüber dem 

vorigen Stand geplant, auch nicht im 

Bereich bis 20 Stundenkilometer 

Überschreitung. 

Das Bundesverkehrsministerium soll 

nun auf dieser Basis eine Rechtsver-

ordnung erlassen, welcher danach noch 

der Bundesrat zustimmen muss. Nach 

der Einigung in der VMK dürfte dies 

eine Formsache sein, so dass die modi-

fizierten Bestimmungen noch vor der 

Bundestagswahl am 26. September 

2021 in Kraft treten können. 

Eine detaillierte Synopse mit den bis 

zum 15. April 2020 gültigen Bußgel-

dern, den in der gescheiterten Novelle 

vorgesehenen Beträgen, sowie den nun 

verabredeten Werten findet sich in der 

Dokumentation der VMK  unter Tages-

ordnungspunkt 6.6 (ab Seite 73 im 

verlinkten Pdf-Dokument): 

www.verkehrsministerkonferenz.de. 

Verkehrspolitik in 

der Schweiz 

Vorbemerkung für unsere Leserinnen und 

Leser außerhalb der Schweiz: Während in 

Deutschland und ¥sterreich mit ĂBundes-

ratñ die jeweils zweite Kammer des Par-

laments benannt wird, ist mit Bundesrat 

in der Schweiz die Regierung bezeichnet. 

Die Mitglieder der Regierung heißen 

ebenfalls Bundesrat bzw. Bundesrätin. 

Kohlendioxid-Gesetz 

scheitert in Referendum 

Am 13. Juni 2021 hat das Schweizer 

Stimmvolk mit knapper Mehrheit das 

verschärfte CO-Gesetz abgelehnt. 

Im Herbst 2020 hatte das Parlament 

das revidierte CO-Gesetz verabschie-

det, um das Erreichen der Klimaziele 

der Schweiz zu ermöglichen. Das ver-

schärfte CO-Gesetz sah als marktwirt-

schaftliche Lösung Lenkungsabgaben 

vor, wie beispielsweise Flugticket- 

abgaben, die aber nur bei Vielfliegern 

zu einer Verteuerung geführt hätten. 

Damit ist auch die am 14. April 2021 

von der Schweizer Regierung (Bun-

desrat) eröffnete Vernehmlassung 

zur Kohlendioxid-Verordnung 

(CO-Verordnung) obsolet. Damit 

sollte vor der Abstimmung über das 

revidierte Kohlendioxid-Gesetz zu den 

Umsetzungsfragen Klarheit geschaffen 

werden. Die Verordnung legte Reduk-

tionsziele für die verschiedenen Sek-

toren fest, und konkretisierte die ge-

setzlichen Bestimmungen, die das Par-

http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn118b.pdf#page=19
http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn119b.pdf#page=17
https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/DE/termine/sitzungen/21-04-15-16-vmk-telefonschaltkonferenz/21-04-15-16-beschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=2#page=73
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lament mit der Revision des Kohlen-

dioxid-Gesetzes beschlossen hat. Mit 

dem Kohlendioxid-Gesetz hätte die 

Schweiz ihre bisherige Klimapolitik 

verstªrkt. Das Scheitern des CO-

Gesetzes bedeutet indes nicht, dass 

sich das Schweizervolk ein für alle 

Mal von einer strengeren Umweltpo-

litik verabschiedet hätte. So steht in 

naher Zukunft die Gletscher-Initiative 

auf dem Stimmzettel, welche Kli-

maneutralität bis zum Jahr 2050 in 

die Verfassung schreiben würde. Der 

Abstimmungstermin steht noch nicht 

fest, wird aber zwischen Ende 2022 

und 2024 sein (siehe Folge 118 der 

GRV-Nachrichten, Seite 25f). 

Die Railcom setzt neue 

Kompetenzen um 

Die Kommission für den Eisenbahn-

verkehr Railcom veröffentlichte am 4. 

Mai 2021 ihren Tätigkeitsbericht 2020. 

Sie zeigt darin auf, wie sie ihre neuen 

Kompetenzen wahrnimmt, die ihr das 

Gesetzespaket Organisation der Bahn-

infrastruktur (OBI) einräumt. In einem 

ersten Schritt fokussiert die Railcom 

auf die Systemführerschaften im Be-

reich Bahninfrastruktur und auf das 

Mitwirkungsrecht bei der Investitions-

planung von Infrastrukturbetreibern. 

In der Marktaufsicht legte die Railcom 

einen Schwerpunkt auf die Zusatz-

leistung ĂAbstellen von Eisenbahn-

fahrzeugenñ. 

Neue Zuständigkeitsbereiche 

Im Berichtsjahr 2020 bearbeitete die 

Railcom verschiedene Themenberei-

che, in denen sie seit Inkrafttreten des 

Gesetzespakets OBI neu zuständig ist: 

¶ Die Railcom ließ zentrale Grund-

sätze der Diskriminierungsfreiheit 

in die Ausgestaltung der folgenden 

vier Systemführerschaften von 

SBB Infrastruktur einfließen: 

Bahnstrom 16,7 Hz, European 

Train Control System (ETCS), Kun-

deninformation und Technische 

Spezifikationen für die Interopera-

bilität TSI TAF / TAP (Telematics 

Applications for Freight / Telema-

tics Applications for Passengers). 

¶ Die Railcom informierte die Infra-

strukturbetreiber über die neuen 

gesetzlichen Verpflichtungen und 

die Grundsätze zur Umsetzung des 

diskriminierungsfreien Mitwir-

kungsprozesses bei ihrer kurz- und 

mittelfristigen Investitionspla-

nung. Zudem tauschte sie sich mit 

betroffenen Akteuren über die Er-

arbeitung eines Branchenstandards 

aus. 

¶ An ihrer virtuellen Fachtagung im 

November 2020 mit rund 60 Teil-

nehmenden thematisierte die Rail-

com die neue Bestimmung betref-

fend den diskriminierungsfreien 

Zugang zu den Dienstleistungen 

der Nahzustellung im Schienengü-

tertransport (Ăletzte Meileñ). 

Schwerpunkte des 

Marktmonitorings  

Die Railcom setzte 2020 in der Markt-

beobachtung folgende Schwerpunkte: 

¶ Sie evaluierte den Bewirtschaf-

tungsprozess der Infrastrukturbe-

treiber f¿r die Zusatzleistung ĂAb-

stellen von Eisenbahnfahrzeugenñ 

auf mögliche Diskriminierungspo-

tenziale hin. Sie verabschiedete 

Maßnahmen, um den Bestellvor-

gang, die Transparenz und die 

Nachvollziehbarkeit von Planungs-

entscheiden zu verbessern. 

¶ Sie begleitete die SBB bei der Um-

setzung eines Maßnahmenplans, 

den sie Anfang 2020 für das Pro-

jekt Traffic Control Center (TCC) 

vereinbart hatte. Im Rahmen dieses 

Projekts werden Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von SBB Personen-

verkehr in die Kommandoräume 

der Betriebszentralen von SBB Inf-

rastruktur verlegt. Die vereinbarten 

Maßnahmen sollen unter anderem 

gewährleisten, dass die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen von SBB Inf-

rastruktur in ihrer Entscheidungs-

findung unabhängig von den Eisen-

bahnverkehrsunternehmen sind, 

und spezifisch auf die Gewährleis-

tung der Nichtdiskriminierung ge-

schult werden. 

Schrittweise Stärkung der Railcom 

Vor über 20 Jahren, am 1. Januar 2000, 

nahm die Railcom ihre Tätigkeit auf, 

damals noch unter dem Namen 

ĂSchiedskommission im Eisenbahn-

verkehr SKEñ. Durch verschiedene 

Erweiterungen ihres Aufgabenbereichs 

wurde die Railcom seither in ihrer 

Rolle als Regulierungsbehörde schritt-

weise gestärkt. Nach der Bahnreform 2 

und der Totalrevision des Gütertrans-

portgesetzes 2016 erfolgte der jüngste 

Schritt mit Inkrafttreten des Gesetzes-

pakets OBI zum 1. Juli 2020. Die 

Railcom erhielt damit ihren heutigen 

Namen und weitere Kompetenzen. 

Der Tätigkeitsbericht 2020 der Rail-

com kann von der Internetseite 

www.newsd.admin.ch heruntergela-

den werden. 

Bundesrat verabschiedet 

Entwurf zum Veloweggesetz 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung 

vom 19. Mai 2021 die Vorlage an das 

Parlament zum neuen Bundesgesetz 

über die Velowege (Veloweggesetz) 

verabschiedet. Damit sorgt er für bes-

sere und sicherere Fahrradwege. Im 

Zentrum stehen dabei eine Planungs-

pflicht für Fahrradwegnetze, die Defi-

nition von übergeordneten Planungs-

grundsätzen, der Ersatz bei der Auf-

hebung von Fahrradwegen und die In-

formation über Fahrradwegnetze. 

Mit  dem Ja zum Bundesbeschluss über 

die Velowege hat sich die Stimmbe-

völkerung im Herbst 2018 dafür aus-

gesprochen, dass der Bund die Kantone 

bei den Fahrradwegen unterstützt 

(siehe Bericht in Folge 118 der GRV-

Nachrichten, Seite 22). Ein gutes und 

sicheres Fahrradwegenetz hilft, den 

Verkehr zu entflechten und die Mobi-

lität besser zu bewältigen. Auto-, Fahr-

rad- und Fußverkehr kommen sich 

weniger ins Gehege. Dies hilft,  Unfälle 

zu vermeiden. 

Kernstück des neuen Veloweggesetzes 

ist die Verpflichtung der Kantone zur 

Planung und Verwirklichung von Fahr-

radwegnetzen. Damit die gewünschte 

Netzwirkung erzielt wird, müssen die 

Pläne behördenverbindlich sein. Das 

neue Gesetz enthält Qualitätsziele 

(zusammenhängend, direkt, sicher, 

homogen, attraktiv) im Sinne von 

übergeordneten Planungsgrundsätzen, 

ohne den Umsetzungsspielraum der 

Kantone einzuschränken. 

Das Veloweggesetz sieht vor, dass 

Fahrradwegnetze oder Teile davon er-

setzt werden müssen, wenn sie die An-

forderungen an die Sicherheit und die 

Attraktivität nicht mehr erfüllen und 

http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn118b.pdf#page=25
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66446.pdf
http://www.grv-ev.de/grvn/ma/grvn118b.pdf#page=22
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aufgehoben werden müssen. Es lässt 

aber den Kantonen die Möglichkeit 

offen, Ausnahmen vorzusehen, falls 

ihnen eine allgemeine Ersatzpflicht 

zu weit geht. 

Der Bund informiert die Öffentlich-

keit über die Bedeutung und über 

grundlegende Aspekte für Planung, 

Anlage und Erhaltung von Fahrrad-

wegnetzen. Dazu publiziert er unter 

anderem Geobasisdaten über die Qua-

lität und die Benutzbarkeit von Fahr-

radinfrastrukturen. Harmonisierte 

Geobasisdaten über die Fahrradinfra-

struktur erleichtern die Planung und 

Erhaltung von Fahrradwegnetzen und 

sind für die Kantone und Gemeinden 

eine wichtige Vollzugsunterstützung. 

Zudem sind sie Voraussetzung für 

Echtzeitinformationen, die vor dem 

Hintergrund multimodaler Mobilitäts-

angebote und des automatisierten 

Fahrens an Bedeutung gewinnen. 

Der Entwurf des Veloweggesetzes 

orientiert sich am Bundesgesetz über 

die Fuß- und Wanderwege (FWG) 

und berücksichtigt die spezifischen 

Anforderungen des Fahrradverkehrs. 

Das FWG wird im Rahmen dieser 

Vorlage wo nötig angepasst. 

Der Gesetzentwurf kann von der In-

ternetseite www.newsd.admin.ch her-

untergeladen werden, die Vorlage 

ans Parlament von der Seite 

www.newsd.admin.ch sowie die 

Ergebnisse der Vernehmlassung von 

der Seite www.newsd.admin.ch. 

Kurzberichte Verkehrspolitik 

in der Schweiz 

Die traditionelle öV-Konferenz des 

Bundesamtes für Verkehr (BAV)  wur-

de am 23. April  2021 erstmals gemein-

sam mit der Plenarversammlung der 

Konferenz der kantonalen Direktoren 

und Direktorinnen des öffentlichen 

Verkehrs (KöV) organisiert. An der 

digitalen Veranstaltung nahm auch 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga 

teil. Die Konferenz wurde von BAV-

Direktor Dr. Peter Füglistaler und KöV-

Präsident Laurent Favre, Regierungs-

rat des Kantons Neuenburg, geleitet. 

ĂDie KºV dankt Bundesrat und Parla-

ment für die Unterstützung. Die Kan-

tone werden die Situation weiterhin 

eng beobachten und die neusten Zahlen 

abwarten, welche im Mai veröffent-

licht werden. Diese werden wir analy-

sieren und dann gegebenenfalls wei-

tere finanzielle Unterstützung des 

Bundes fordernñ, sagte Favre. Die 

langfristige Entwicklung der Fahr-

gastzahlen kann zurzeit nur sehr 

schwierig eingeschätzt werden. Das 

BAV wird daher gemeinsam mit dem 

Bundesamt für Straßen (ASTRA) eine 

Studie erarbeiten, welche die mittel- 

und langfristigen Folgen der Corona-

Pandemie für die Nachfrage im Per-

sonen- und Güterverkehr evaluieren 

wird. Des weiteren stellte Favre das 

ĂGrobkonzept Integriertes Tarif -

systemñ (GITA) vor, eines der Schlüs-

selprojekte der Allianz Swiss-Pass. 

Da Tariffragen auch die Besteller als 

wesentliche Geldgeber des öffentli-

chen Verkehrs betreffen, wird eine 

Bestellergruppe geschaffen, welche 

das Projekt eng begleitet. Neben der 

KöV sind das BAV sowie der Städte- 

und der Gemeindeverband vertreten. 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga 

hat am 27. Mai 2021 am digitalen 

Spitzengespräch des Internationalen 

Transportforums  (ITF) teilgenom-

men. Das ITF mit über 60 Mitglieds-

ländern findet traditionell im Mai in 

Leipzig statt (ITF 2019 siehe Folge 

115 der GRV-Nachrichten, Seite 36f). 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 

es in diesem Jahr digital durchgeführt, 

unter dem Vorsitz von Irland. In einer 

gemeinsamen Erklärung sprachen sich 

die Verkehrsministerinnen und -minis-

ter dafür aus, den öffentlichen Verkehr 

und neue Technologien zu fördern. Sie 

wollen zudem die Lärm- und Luftbe-

 

Nachdem sich Postauto Schweiz einige Jahre lang mit Manipulationen in der Buchhaltung überhöhte Zuschüsse erschlichen hatte, 

verschärfte das BAV die Abrechnungsmodalitäten: 

Postbus mit Anhänger auf dem Bahnhofsvorplatz von Lauterbrunnen (Berner Oberland) am 6. September 2019; 

Foto: Wolfgang Dietrich Mann. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66617.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66619.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66618.pdf
http://www.grv-ev.de/grvn/el/grvn115b.pdf#page=36































